
—.117 hriſtliche Geſellſchaftslehre. Von Dr Otto Schilling. (Schriften
zur deutſchen Politik, Heft 11 und reiburg ＋* Br 1986,Herder.

Zeiten des Wiederaufbaues darf enn Abriß der chriſtlichen Geſell⸗
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Verfaſſer auf rühere erke aus ſeiner e verweiſen. Das U gliedert
ich M drei Teile⸗ hriſtlich⸗ſoziale Grundlehren, die einzelnen chriſtlichen
Soziallehren, Kapitalismus und Sozialismus. Relativ ausführli wird die
re vom Naturrecht behandelt. Doch wird auch zugegeben, daß dort, wo
der chriſtliche Glaube aufgegeben wird, E8 auch zur Leugnung des Natur
rechtes Imm Der Verfaſſer bemüht ſein Werk weiteren Kreiſen 3
gänglich machen und Tklärt aher vorkommende Fremdwörter. Bei dem
relativ geringen Umfange des ann S elbſtverſtändlich ſich haupt
ſä nur um Aufſtellung von Lehrſätzen mit kurzer Anführung der Be
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findet hier eine treffliche Zuſammenſtellung. Derart iſt das CU für den
Lehrer der Geſellſchaftswiſſenchaft wertvoll. Der Neuling wird a erdingsſich nicht immer zurE  IunE13 Prof Dr J. Haring.—3

*

15 Chriſliche Geſellſchaftslehre. Von br Otto Schilling. Süuen

zur deutſchen Pol

itik, Heft 11 und 12.)80 (116). Freiburg i. Br.

Herder.

u Zeiten des Wiederaufbaues darf

ein Abriß der Hhriſtlichen Geſell⸗

ſchaftslehre Intereſſe beanſpruchen. Für den geſchichtlichen Teil kann der

Verfaſſer auf frühere Werke aus ſeiner Feder verweiſen. Das Buch gliedert

ich in drei Teile: Chriſtlich⸗ſoziale Grundlehren, die einzelnen chriſtlichen

Soziallehren, Kapitalismus und Sozialismus. Relativ ausführlich wird die

Lehre vom Naturrecht behandelt. Doch wird auch zugegeben, daß dort, wo

der chriſtliche Glaube aufgegeben wird, es auch zur Leugnung des Natur

rechtes kommt. Der Verfaſſer bemüht ſich, ſein Werk weiteren Kreiſen zu

gänglich zu machen und erklärt daher vorkommende Fremdwörter. Bei dem

relativ geringen Umfange des Buches kann es ſelbſtverſtändlich ſich haupt⸗

ſächlich nur um Aufſtellung von Lehrſätzen mit kurzer Anführung der Be

gründung handeln. Wer ſelbſt ſchon mit den Problemen ſich befaßt hat

findet hier eine treffliche Zuſammenſtellung. Derart iſt das Werk für den

Lehrer der Geſellſchaftswiſſenſ

chaft wertvoll. Der Neuling wird allerdings

ſich nicht immer zur

—

239772 —

10.

Prof. Dr J. Haring.

12) De Dispensatione in jure canonico, praesertim apud decretistas

et decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum.

Auctore J. Brys. 8e (XXI et 275). Brugis 1925. Fr. 28.—.

Die vorliegende Arbeit iſt eine theologiſche Doktordiſſertation der

katholiſchen Univerſität Löwen. Sie iſt dem Biſchof Waffelaert, dem Rekto

Ladeuze und dem Profeſſor van Hove gewidmet. — Seit Petrus de Marec

und Thomaſſin wird vielfach gelehrt, daß es bis zum 11. oder wenigſten

bis zum 9. Jahrhundert nur nachfolgende Dispenſationen (Abſolutionen

gegeben habe. Die Gallikaner wollten außerdem das päpſtliche Dispen

ſationsrecht einengen. Nachdem ſchon hervorragende katholiſche Kanoniſte:

einige Punkte richtiggeſtellt hatten, behandelte Albert Stiegler in ſeinem

grundlegenden Werke „Dispenſation, Dispenſationsweſen und Dispenſations

recht im Kirchenrecht geſchichtlich dargeſtellt“, I, Mainz 1901, bis Gratian

den ganzen Komplex der Fragen. Leider erſchienen der II. und III. Band

nicht mehr. Nur im Archiv f. kath. KR. 1897 f. hatte Stiegler ſchon früher

die Frage geſchichtlich noch etwas weiter fortgeführt. Hier knüpft der Ver⸗

faſſer an, verbeſſert auf Grund eigener Forſchung einzelne Ausführungen

Stieglers und führt das Thema bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts fort

Es kann nicht Sache eines kurzen Referates ſein, alle Ergebniſſe der Arbei

zu verbuchen. Es ſei nur folgendes hervorgehoben: Auch in den erſten chriſ

lichen Jahrhunderten kamen Dispenſationen im wahren Sinne des Wortes

vor. Doch dispenſierte man nur aus öffentlichen Gründen und nicht von

allen Kirchengeſetzen. Bis zum 9. Jahrhundert übten Biſchöfe und Synoden

ein weitgehendes Dispensrecht aus. Das häufigere Eingreifen des Papſte

war zur Wahrung der einheitlichen Kirchendisziplin notwendig. Die Schrift⸗

ſteller des 11. und 12. Jahrhunderts begründen das päpſtliche Dispensrech

mit dem Hinweis auf die höchſte Geſetzgebungsgewalt des Papſtes. De

Dispensbegriff wurde von Gratian und den Dekretiſten im Anſchluß an das

römiſche Recht weiter ausgebildet. Der unklare Naturrechtsbegriff (jus

naturale est, quod in lege et evangelio continetur) bereitete einige Schwierig

keiten. Eine Weiterbildung der Dispenſationslehre erfolgte durch die De

kretaliſten. Ein neuer Begriff, ſtillſchweigende Dispenſation (Diſfimulation

wird eingeführt, viele Einzelfragen, z. B. dispensatio sine causa, werden

erörtert. Der Kreis der dispenſablen Geſetze erfährt eine Erweiterung. Vie

trug zur Klärung auch die Lehre des heiligen Thomas von Aquin über das
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